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§ 87 BVergG 2018 Normen für
Qualitätssicherung und

Umweltmanagement
 BVergG 2018 - Bundesvergabegesetz 2018

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 22.06.2019

(1) Verlangt der ö entliche Auftraggeber zum Nachweis dafür, dass der Unternehmer bestimmte

Qualitätssicherungsnormen – einschließlich der Normen betre end den Zugang von Menschen mit Behinderung –

erfüllt, die Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen, so hat er auf Qualitätssicherungssysteme Bezug zu

nehmen, die den einschlägigen europäischen Normen genügen und von akkreditierten Stellen zerti ziert sind.

Gleichwertige Bescheinigungen von Stellen anderer Vertragsparteien des EWR-Abkommens müssen anerkannt

werden. Der ö entliche Auftraggeber muss andere Nachweise von gleichwertigen Qualitätssicherungsmaßnahmen

anerkennen, wenn der Unternehmer glaubhaft macht, dass er die betre enden Bescheinigungen aus Gründen, die

ihm nicht zugerechnet werden können, nicht fristgerecht erlangen konnte und sofern der Unternehmer nachweist,

dass die vorgeschlagenen Qualitätssicherungsmaßnahmen den geforderten Qualitätssicherungsnormen entsprechen.

(2) Verlangt der ö entliche Auftraggeber zum Nachweis dafür, dass der Unternehmer bestimmte Systeme oder

Normen für das Umweltmanagement erfüllt, die Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger Stellen, so hat er auf das

Gemeinschaftssystem für das Umweltmanagement und die Umweltbetriebsprüfung (EMAS) der Union gemäß der

Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für

Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung, ABl. Nr. L 342 vom 22.12.2009 S. 1 zuletzt geändert durch die

Verordnung (EU) Nr. 517/2013, ABl. Nr. L 158 vom 10.06.2013 S. 1, auf andere gemäß Art. 45 dieser Verordnung

anerkannte Systeme für das Umweltmanagement oder auf andere Normen für das Umweltmanagement Bezug zu

nehmen, die auf den einschlägigen europäischen oder internationalen Normen beruhen und von akkreditierten

Stellen zerti ziert sind. Gleichwertige Bescheinigungen von Stellen anderer Vertragsparteien des EWR-Abkommens

müssen anerkannt werden. Der ö entliche Auftraggeber muss andere Nachweise über

Umweltmanagementmaßnahmen anerkennen, wenn der Unternehmer nachweist, dass er keinen Zugang zu den

betre enden Bescheinigungen hatte oder diese aus Gründen, die ihm nicht zugerechnet werden können, nicht

fristgerecht erlangen konnte und dass diese Maßnahmen jenen Maßnahmen gleichwertig sind, die gemäß dem

einschlägigen System oder der einschlägigen Norm für das Umweltmanagement erforderlich sind.
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